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LandrätlicheBekanntmachungen.
Nr. I. Im Anschlusse an den Runderlaß vom 17.

v. Ris. —- Ilb 771 und 950 2. Ang. —- bemerke ich zur

Beseitigung verschiedener im Gefangenen - Sammel-
— transportverkehr hervorgetretener Unzutriiglichkeiten

und in Ergänzung der AllgemeinenVorschriften vom «10. März
1904 —- Il b .808 —- ergebenst folgendes:

1. Als «Transportbehörde«im Sinne der Ziffer 2

Abs-Z a. a. O. ist nicht etwa —- wie vielfach angenommen

wird — die den Transvort veranlassende, sondern die den-

selben absendende Behörde, also regelmäßig die ausführende

Polizeibehörde zu verstehen. Diese hat daher jedesmal zu

prüfen und zu entscheiden,ob der Sammeltransport oder der

Einzeltransports nach Lage des besonderen Falles den Vorzug
verdient. Etwaige hierauf bezüglicheWünscheder ersuchenden
Behörde sind tunlichst zuberüclsichtigen.

2. Zu Ziffer 6 Abs. 1 a. a.- Q: Das für die Sammel-

transporte vorgeschriebeneFormular zum Transportzettel —- mit

den aus dem Wegfall der Eisenbahnsahrkarten und aus den

nachfolgendenBestimmungen sich ergebenden Aenderungen —-

ist auch bei denjenigen Transvorten zu benutzen, die nur
streckenweisemittels Zellenwagens bewirkt und zum Teil als

Ginzeltransporte oder noch durch die sogenannte Gendarmerie

Korrespondenz in der Provinz Hannover ausgeführtwerden.
— Aus dem Dransportzettel muß die Behörde, auf deren Er-

suchen der Transport stattsindet,. nnd das betreffende Akten-

zeichenersichtlichsein.
Wiederholt ist beobachtet worden, daß die in der Rund-

derfügungvom 12. Dezember 1902 — llb 4810 —- ge-

troffenen Anordnungen hinsichtlich»der Anwendung verschieden-
farbiger Transporizettel nicht überall beachtet werden. Jas-

besondere sind Transportziettel von weißer Farbe auch für
Gesangene benutzt worden, die sich nicht im Besitze der bürger-
lichen Ehrenrechte befanden. —- Da die Verwendung nicht zu-

treffender Formulare leicht zur nugeeigneten Behandlung des

Gefangenen durch den Transportleiter und zu sonstigen Unzu-
träglichteitenAnlaß geben kann, ersnche ich, die Transport-

behörden
«

aus die genaue Beachtung der erwähntenBestimmungen
von neuem hinzuweisen.

"

"

s

Z. Zu Ziffer 6 Abs. 2: Um den von mehreren Seiten

berichtetensUnzuträglichkeiten,
richtigung der an der Durchführungdes Transports beteiligten
Polizeibehördenentstanden sind, in Zukunft tunlichst vorzu-
beugen, bestimme ich, daß die absendende Behörde nicht »nur
die Polizeibehördedes Besitmmungsortes, sondern auch die

Polizeibehördenderjenigen Zwischenstationen von dem Ein-

treffen des Gefangenen —- nötigenfallstelegraphish oder telei

phonischzu benachrichtigenhat, wo nach den Fahrplänenein

Wagenwechselstattfinden wo also Beamte zur Gmpfangnahme
der Transportaten rechtzeitigauf dem Bahnhof anwesend sein
müssen. Die betreffendenStationen ergeben sich aus dem

Kursbuchesür die Gefangenenwagen.
4. Zu Ziffer 7 Abs. 2: Die Polizeibehörde,welcheden

Transport einleitet, fügt ihren mit der Richtigkeitsbescheinigung

welche durch die Nichts-Mach- «

versehenenForderungs-Nachweis über etwaige Haft-, Ber-
pflegungsi nnd Transportkosten auf besonderem Bogen dem
Transportzettel bei. —- Nüssen die Transportaten unterwegs
in einem Polizeigefängnisseuntergebracht werden, so fügen die
betreffenden Polizeibehördenihren Forderungsnachweis eben-
falls dem Transportzettel bei. Jn gleicher Weise sind die
sonstigen —- wie namentlich auch die durch die Abholung der
Transportaten von dem Sammelwagen etwa entstehenden -.—

Kosten in Rechnung zu stellen. Es wird sich dadurch ermög-
lichen lassen, daß die gesamten durch einen Transport ent-
standenen Kosten nur von einer Stelle aus und zwar-Zvon

derjenigen Behörde bezw. Anstalt zur Erstattung liquidiert
werden, die

Empfang nimmt. Diese reicht zu dem Zweckeden Transvorti
zettel mit sämtlichen Forderungsnachwrisen dem Herrn
Regierungspräsidentendesjenigen Bezirks ein, in welchem die

Polizeibehörde,die den Transport eingeleitet hat, ihren Sitz
hat. Am Schlusse des Transportzettels ist die hiernach in

Frage kommende Regierung —- für Berlin der Herr Polizei-
Präsident — zu bezeichnen.

Die Anweisung der aus Anlaß eines Sammeltransports
entstandenenKosten erfolgt auf Kap. 95 Tit. 5 des Etats
von der Verwaltung des Innern. Zur Verminderung des
Schreibwerls und zur Vereinfachung des Geschässgangsbei
den mit der Anweisung»Zahlung und Verrechnungder Trans-
poriiosten«befaßtenDienstftellen wird es sich empfehlen, daß
die eingehenden Forderungsnachweise gesammelt und in be-
stimmten Zeitabschnitten — etwa allmouatlich —-

zur Zahlung
angewiesen werden. Zu diesem Zwecke wird der zahlenden
Kasse eine Zusammenstellung über die zur Erstaung ange-
meldeten Kosten unter Anschluß der als Beläge dienenden
Forderungsnachweisezuzufertigensein.

Hinsichtlichder Mitteilung der erwachsenen Transvorts
kosten zu den gerichtlichenAlten verbleibt es bei den bestehenden
Bestimmungen.

-

«

5. Jn die nach Ziffer 8 der »AllgemeinenVorschriften«
zur Beförderungauf dem Dransvort zugelassenen kleinen Haud-
vakete dürfen auch kleinere Geldbeträge— und zwar bis zum
Betrage von 5 Mark — mitvervackt werden. Die Paiete
müssen jedoch fest verschlossen—- eventuell versiegelt —- sein
nnd dürfen nur so dem Transportleiter übergebenwerden.

6. Zu Ziffer 9 a. a. O: Die nach dieser Bestimmung
von der absendenden Stelle mitzugebende Bernflegung ist bei

- Trausporten « von längerer als eintiigiger Dauer nur höchstens
auf 1 Tag zu bemessen; die weitere Bernflegung ist von den

Behörden der Zwischenortezu ·verabfolgen.

folgenden Stelle zu vermerken.

7. Wegen der Wiedereinziehungder von zahlungsfähigen
Transportaten oder sonstigen Bernslichteten zu erstattenden

lFIrhansportkosten
und deren Verrechnungbleibt Verfügungvor-

e alten.
«

Jndem ich erwarte, daß bei allseitiger Beachtung der er--

gangenen und oben ergänztenBestimmungendie hier und da
,

hervorgetretenen Unregelmäßigkeitenverschwinden werden und

den Transvortaten am Bestimmungsorte inr

.
Auf dem Trans-

«

portzettel sind die mitgegebenenPortionen seitens der verab-
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eine glatte Abwickelung der Transbortgeschäfteüberall ein-
treten wird, ersnche ich Euere Hochwohlgeborenergebenst, die

nachgeordneten Behörden nnd Dienststellen hiernach gefälligst
alsbald mit den erforderlichenWeisung-In zu versehen und nach

s. Jahresfrist über die mit der- Einrichtung gemachten weiteren

Erfahrungen zu berichten.
Die für die Landräte, die Polizeiverwaltungen der Städte

von mehr als 10000 Einwohnern und die Strafanstalts- und

Gefängnisdirektionenerforderliche Zahl von Abdrücken dieses
Erlasses ist beigefügt. Die Landräte haben bezüglichder ihnen
unterstellten Ortspolizeibehördensofort das Weitere zu ver-.
»sanlassen. s

Berlin, den 12. April 1905. .

Der Minister des Innern.
Jm Auftrage von Kitzing.

An die Herren Regierungs-Präsidenten und den Herrn Polizei-
Präsidenten hier; .

«

« Marienburg, den 15 Mai 1905.

Vorstehendeu Erlaß teile ich den Ortspolizeibehördenzur

Kenntnisnahme mit.
(

Auf die durch meine Kreisblattversüaungvom 24.Januar-
1903 (Kreisblatt Nr. 9) mitgeteilten Vorschriften über die

Anwendung verschiedenfarbigerTransportzettel wird von neuem

hingewiesen.
«-

Zum 1. Februar 1906 ist mir über die mit der Ein-

richtng des Gefangenen-Sammeltransportberlehrs gemachten
weiterenErfahrungen zu berichteur -

Fehlanzeige ist nicht erforderlich.

Nr. 2; ,Marienburg,»den 27. Mai 1905.
"

Auf den mit Schranken nicht soersehenenUeberwegen der

Nebenbahnen haben sich wiederholt schwere Unglückssülle
ereignet — seit den Jahren 1897, sind im Regierungsbezirk
Danzig allein 14 Fuhrwerke überfahrenworden — und zwar
sind diese Fälle zumeist durch die Unvorsichtigleitoder Un-

aufmerksamkeitderWagensührerverschuldet,welchedie Warnungs-
signale des Zuges nicht beachteten oder vor dem Zuge, dessen
Geschwindigkeitsie unterschätzten,über den Ueberwegzu kommen

versuchten.
,

,

-

Indem ich die Bewohner des Kreises auf die Gefahren
beim Uebersahren dersEisenbahngeleiseaufmerksammache, er-

suche ich alles zu vermeiden, was zur Herbeiführungeines

Unglücksfallesbeitragen kann.

Nr. 3.
« Marienburg, »den29. Mai 1905.

- Die Wahl des GemeindevorstehersFabrildirektors Bruno

Reichelt in Ließau zum Schulkassenreudauteu der Schule
zu Ließau wird hierdurch bestätigt.

«

«

.
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Nr. 4. «

--
-

Marienburg-»den-24. Mai 1905.

Nachdem die LandesversicherungssAnsialtWestpreußenzu

Danzig anfangs dieses Monats ihr neues Dienstgebäudein

Danzig, Kartenwall Nr. 2 bezogen hat und das Kaiseri. Post-
amt in Danzigsür deren Posteingänge eine besondere Ab-

fertigung eingerichtet hat, ersuche ich die Ortspolizeibehörden,
Standesämter 2e.«in Zukunft die dorthin bestimmtenPostsachen
direkt an die Adresse, Vorstand der sLandesbersicherungsanstalt
Westpreußen,Danzig Kartenwall Nr. 2, zu richten und sie
nicht mehr wie bisher vielfach gescheher deu Post-

safegeustir den Herrn-Landeshauptmauu in Danzig bei-

zu gen. «-

-

"

Nr.. Ib. ", Marienburg, den 80. Mai 1905.

lorps,» welche im Juni d. Js. stattfindet, berührt auch den
Kreis Marienburg. Die uOrtsbehördendes Kreises werden

"

:

Nr. 7.

; verdungen.wird.

Die dkekjckhtigeKorpsgeueralstabsreise des 17. Armee-i Ttm Termin«

85-—

ersucht, für die rechtzeitige und ordnungsmäßige Unter-

bringung und Verpfleguug
'

der Ossiziere und Marm-

schasten Sorge zu tragen, auch für die Pferde Stallung und

Fourage sicherzustellen. Für die Bereithaltung der. erforder-
lichen szweispännigenWagen ist gleichfalls Vorsorge zu treffen.
Gleichzeitig ersuche ich, den seinerseit von dem Herrn Chef
des Generalstabes 17. Armeekorps an die Ortsborstände pp.
ergehenden Aufforderungen genau Folge zu leisten.

.

Nr. 6. « Marienburg, den 26. Mai 1905.

Der Fußgendarm Jestrzemski zu Kunzendorf ist be-

auftragt, bis auf Weiteres in der Ortschast Gr. Montau
Statiou zu nehmeu.

Marienburg, den 30. Mai 1905.

Jm Monat Juni dürfen nur Rehböcke geschossen
werden, alles übrige jagdbare Nutzwild istrnit der Jagd zu

verschonen. ,

Bekanntmachungenanderer Behörden.
Nr. 1. Marienburg, den 2«6. Mai 1905.

Saatenstand um die Mitte desv Monats Mai 1905

im Kreise Marienburg Westpr.
Begutachtungszifsern (Noten): l = sehr gut, 2 =:. gut, Z = mittel,

"

4 = gering, 5 = sehr gering. .

Durchschnittsnoten für den

Anzähl
der vgttdegVextämkenæ

;
-

,
m"nnern a gege enen o en

Fruchtarten
Staat ROTHE-es-

-

- Den-IS 1I2s3s4s5l1—2s2—3s3—414—5
Winterweizen 2,6 3,5 1 I 2 1 1

Sommerwetzen 2,5 2,5 2 1 .-
-

Winterspelz —2,1 -

»

Winterroggen 2,7 3 1 1 3 »

- 1 1

Sommerroggen 2,7 2,7

Sommergerste 2,5 2,3 4 1
s

1

Hafer 2,5 2,3 4 1 1

Kartoffeln Hi2,8 2,8 1 .

Klee . 3,1 3,2
,

2 1 2 1

Luzerne 2,7 2 9 1 ·

Wiesen, Bewäss. 2,4 2,5

andere Wiesen 2,8 2,6 3 3

Königl. statistisches Vureau. Plencb

Nr. 2. Nachdem die Schweineseuche unter dem

Schweinebestandedes Hofbesitzers Woelke zu Orloff erloschen
und die Desinfektion ordnungsmäßig ausgeführt ist, werden
die angeordneten Schutz- und Sperrmaßregelnhiermit aufgehoben.

Tiege, den 26. Mai 1905.
’

Der Amtsoorsteher.

Die diesjiihrige Krantuugder Schwenteu
Zum Ver-

Nr. 3.

soll in bestimmten Abteilungen vergeben werden.

ding dieser Arbeiten habe ich einen Terrain auf
Sonnabend, den Z. Juni, 10 Uhr vorm»

im Deutschen Hause zu Neuteich anberaumt, und werden

Unternehmer zu demselben eingeladen. Jch bemerke ausdrücklich,
. daß die Krautung der obersten Strecken der großenSchwente,

von Station 44——0 mit Ausnahme des Bruches, ebenfalls

Die Bekanntmachung der besonderenBedingungen erfolgt

Marienau, den -23. Mai ,1905.« -

«

Der Verbands-Vorsteher. -

,

Druckvon O. Halb - Marienburg
«


